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I .  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsich ichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetä nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und äescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte. erteilt.

Hersteller und vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Tr4assungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichflichen
Zula_ssung_zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
:ichlli.che l,lassung an der Venrvendungsstelle vorliegen muss. Auf Anfoiderung sind den
beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufaichflichen Zulassung zur üerfügung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. übersetzungen der allgeme'inen bauaufsich ichen
Zulassung müssen den Hinweis 'vom Deutschen Institut füi Bautechnik nicht gefruffe
Ubersetzung der deutschen Originalfassung,' enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widenuflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänä und gäandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Deutschee lustitut

lür Bautechnik
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I I .  BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassun gsgegenstand und Anwendun gsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand.
1.1.1 Die allgemeine bauaul*htliche zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der

Kabelabschottung, "FEP Rund-Kabelschott S gO" genannt, als Bäuteil der Feueniider-
standsklasse S 90 nach DIN 4102-91. Die Kabelabschottung verhindert für eine Feuer-
widerstandsdauer von g0 Minuten die übertragung von Feueiund Rauch.

1.1.2 Die Kabelabschottung muss aus einem Verschluss der Bauteilöffnung unter Verwendung
von Formteilen und einer Dichtungsmasse bestehen.

1.2 Anwendungsbereich
1.2.1 Die Kabelabschottung darf in mindestens 10 cm dicke Wände aus Mauerwerk, Beton bzw.

Stahlbeton oder aus Porenbeton sowie in leichte Trennwände in Ständerb"rärt .it stahl-
. unterkonslruKion und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten oder

nichtbrennbaren zement- bal. gipsgebundenän Baupiatten oder in mindestens 15cm
dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder aus Porenbeton mindestens der Feuer-
widerstandsklasse F 90 (feuerbeständig), Benennung (Kuzbezeichnung) F 90-AB, nach
DIN 4102-22 eingebaut werden.

1.2-2 lm Bereich der Kabelabschottungen müssen die Wände und Decken mindestens 1S cm
bzw. 20 cm dick sein (s. Abschnitte 3.1 .2 und 3.1 .5).

'1.2.3 Für die Venrvendung der Kabelabschoftung in anderen Bauteilen - z. B. in DecKen, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4'102 nur mit Hilfe einer teuerwider-
standsfähigen Unterdecke möglich ist, oder in leichten Trennwänden anderer Bauarten
als nach Abschnitt 3.1.2 - ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch eine
allgemeine bauaufsichfl iche Zulassung.

1.2.4 Die Abmessungen der Kabelabschottung (den lichten Rohbaumaßen der Bauteitöffnuno
entsprechend) dürfen einen Durchmesser von maximal 31 cm aufu/eisen'.|.2.5 Die Dicke der Kabelabschottung muss bei einer Schottgröße bis 21 cm mindestens 20 cm
bzw. bei Einbau in mindestens 15 cm dicken Massivwände mindestens .15 cm betragen.
Bei größeren Abschottungen muss die Dicke der Kabelabschottung mindestens 22 cm
betragen.

1-2.6 Durch die Kabelabschottung dürfen Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Licht-
wellenleiter) mit Ausnahme von sog. Hohlleiterkabeln hindurchgeführt werden. Die Größe
des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels ist hicht begrenzt.
E-inzelne Leitungen aus Stahl- oder Kunststoffrohren für Steuerungszwecke dürfen durch
die Kabelabschottung ebenfalls hindurchgeführt werden, sofern i-hr Außendurcnmesser
nicht mehr als 15 mm beträgt.

1.2.7 Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern), andere Teile oder Hilfskon-
struKionen sowie andere Rohrleitungen als nach Abschnitt 1.2.6 dürfen nicht durch die
Kabelabschottung hindurchgeführt werden.

1.2.8 Nachträgliche Anderungen an der Kabelbelegung
(s. Abschnitt b).

dürfen vorgenommen weröen

DIN 4102-9:199G05

DIN 4'l 02-2:'l 977-09

Brandverhalten von Bausloffen und Bauteilen:
Anforderungen und Prüfungen
Brandvefialten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe,
Prüfungen
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2 Bestimmungen für die Bauprodukte

2.1 EigenschaftenundZusammenseEungen
2.1 .1 Formtei le

Für die Herstellung der Formteile"FEP Schaum Plus,, gemäß allgemeiner
verwendet werden.

2.1 .2 Dichtungsmasse

muss der dämmschichtbildende Baustoff
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.1 1_1344

Zum Verschließen aller Zwischenräume und Fugen muss der dämmschichtbildende Bau-
9!9f 

"fee Masse" gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung nr. Z-tS.il-tsqz n^,."Dieacryl" gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. z--r 9. ri-i530 venrvendetweroen.
2.1.3 AufleistungenundRohrhalbschalen

Für. die Aufleistungen bei Bauteilen mit einer Dicke unter 20 cm sind Streifen und für denEinbau der Kabelabschottung in leichte Trennwände sind Rohrhalbschalen aus Kalzium-sitika! oder Gipsfaser-pratten zu verwenden (s. Abschnitte 3.1 .2 ;;J ä. i.ai. 
-

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung der Formteile

Die Formteire müssen entsprechend den Angaben auf Anrage 6 aus dem Baustoff gemäß
Abschnitt 2.1.1 hergeste t werden und eine Rohdichte von 1äeo r so; tcglma aufrrveisen.

2.2.2 Kennzeichnung
2.2.2.1 Kennzeichnung der Formteile

?t".Y:^rt^11*rlg 
der Formteire muss vom Hersteiler mit dem übereinstimmungszeichen(u-zeichen) nach den übereinstimmungszeichen-Verordnungen d;. ü;J", gekenn-

zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf- nur erforgen, *"nn äi" voÄr"""ürng"n n""nAbschnitt 2.3 erfüllt sind.
Jede V-erpackungseinheit der Formteile für Kabelabschottungen nach dieser allgemeinenbauaufsichtlichen Zulassung muss einen Aufdruck oaer nuftieoer m-ilr"iö""a"" Angabenerhalten:
- Formteile für Kabelabschottung "FEp Rund_Kabelschott S 90,,
- übereinstimmungszeichen (ü-Zeichen) mit

- Name des Herstellers
- Zufassungsnummer: Z_19.1 5-1347

- Herstellwerk
- Herstellungsjahr: ....

2.2.2.2 Kennzeichnung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.j.2 und 2.1 .3
Die Bauprodukte müssen entsprechend den Bestimmungen der jeweils erteilten a gemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. des jeweils erteiltän allgemeinen uauäuisicntricnen
Prüfzeugnisses gekennzeichnet lein.

2-2.2.3 Kennzeichnung der Kabelabschottung
. Jede Kabelabschottung ist mit einem schird dauerhaft zu kennzeichnen, das forgendeAngaben enthalten muss:

- Kabelabschottung ',FEp Rund-Kabelschott S gO,'
der Feueruiderstandsklasse S 90
nach Zul.-Nr. : Z-'19.1 S-1U7

- Name des Herstellers der Kabelabschottuno
- Herstellungsjahr: ....
Das schild ist jeweirs neben der Kaberabschoftung am Bauteir zu befestigen. ä:'ff:,lsxr
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2.3 Übereinstimmungsnachweis
2.3.1 Al lgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Formteile nach Abschnitt 2.2.1.1 mtt den
Beslimmungen .dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstell-
werk mit einer Übereinstim.mungserklärung des Herstellers auf 

-der 
Grundläge einer Erst-

prüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrollö fur Baupro-
dukte erfolgen.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk der Formteile ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurich-
ten und durchzufÜhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vozunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten
Maßnahmen einschließen:
- Prüfung, dass für die Herstellung der Formteile ausschließlich die in dieser allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet werden;
- Prüfung der Rohdichte und der Abmessungen der Formteile mindestens einmal je Her-

stellungstag bei ständiger Fertigung bzw. einmal pro Charge bei nichtständigei Ferti-
gung.

Die Ergebnisse der werkseigenen ProduKionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Auf-
zeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung der Formteile
- Art der Kontrolle oder prüfung

' - Datum der Herstellung und der prufung der Formteile bzw. des Ausgangsmaterials
- Ergebnis der Kontrollen und prüfungen und, soweit zutreffend, vergleich mit den

Anforderungen
- unterschrift des für die werkseigene produKionskontrolle Verantworilichen
Die Aufzeictnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen
vozulegen.
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unvezüglich die erforderlichen
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Formteile, äie den Anfoiderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - söweit technisch möglich und
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich -- die betreffende prüfuno
zu wiederholen.

3 Bestimmungen für den Entwurf

3.1
3 .1 .1

Bauteile
Die Kabelabschottung muss in
- wände aus Mauenverk nach DIN i053-13, aus Beton bzw. stahlbeton nach DrN ld-sq

oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166s,

5

DtN 1053-1:
DrN 1045:

DtN 4166:

Mauerwerk; Berechnung und Ausführung (in der jeweits geltenden Ausgabe)
Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausführung (in der jeweils geltenden
Ausgabe)
Gasbeton-Bauplatten und Gasbeton-planbauplatten (in der jeweils geltenden
Ausgabe)

:ä:'#:ö
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- leichte Trennwände in Ständerbauart mit Stahlunterkonstruktion und Beplankunoen
nach Abschnitt 3.1 .2 oder

- Decken aus Beton bzw. stahlbeton nach DIN 1045a oder aus porenbeton gemäß
DIN 42236 und nach allgemeiner bauaufsichflicher Zulassung

eingebaut werden.
3.1.2 Die leichten Trennwände müssen eine beidseitige Beplankung aus je 2 mindestens

12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)7 Gipskarton-Feuerschutz_
platten (GKF) nach DIN 18180e haben. Der Aufbau dieser wände muss im übrigen den
Bestimmungen von DIN 41o2-4e fu wände der Feueruiderstandsklasse F 90 aus Gips-
karton-Feuerschutzplatten entsprechen.
Wahlweise darf die Kabelabschottung auch in leichte Trennwände in Ständerbauart mit
StahlunterkonstruKion und ein- bzw. zweilagiger beidseitiger Beplankung aus nichtbrenn-
baren (Baustoffklasse DIN 4102-A)7 zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten eingebaut
werden, wenn die Konshuktionsart den Wänden der Feuenividerstandsklasse F 90 nach
DIN 4102-4e entspricht und die Feuenrviderstandsklasse F gO durch ein allgemeines bau-
aufsichtliches Prüfzeugnis nachgewiesen ist.
Die Laibung der Wandöffnung muss mit mindestens 20 cm langen Rohrhalbschalen
(Wandungsstärke > 2,5 cm) aus Brandschutzbauplatten nach Abschnitt 2.1 .3 bekleidet
werden (s. Anlage 3).

3.1.3 Die wände und Decken müssen den Bestimmungen der Abschnitte 1.2.1 und 1.2.2 ent-
sprecnen.

3.1.4 Die Abmessungen und die Mindestdicken der Kabelabschottung müssen den Bestim-
mungen der Abschnitte L2.4 bvil. 1.2.5 entsprechen.

3.1.5 Falls die Dicke der Massivwände weniger als 15 cm oder die Dicke der Decken weniger
als 20 cm beträgt, sind rings um die Schottöffnung Aufleistungen aus mindestens 10 cm
breiten Skeifen aus Brandschutzbauplatten nach Abschnitt 2.1 .3 mit Hilfe von Stahl-
schrauben in Abständen < 25 cm - jedoch mit mindestens 2 schrauben je Leiste -
rahmenartig auf die Wand- bzw. Deckenoberfläche so aufzubringen, dass die unmittelbar
an die Kabelabschottung angrenzende wand- bzw. Deckendicke mindestens 20 cm
beträgt. Die Aufleistungen sind bei Wänden beidseitig der Wand gleich verteilt und bei
Decken auf der Deckenoberseite anzubringen (s. Anlagen 2 und S).

3.1 '6 Der Abstand zwischen Bauteilöffnungen für Kabelabschottungen muss mindestens 5 cm
betragen.

3.2 KabelundKabeltragekonstruktionen
3.2.1 Der gesamte zulässige Querschnitt der Kabel nach Abschnitt 1.2.6 (bezogen auf den

jeweiligen Außendurchmesser), die durch die Kabelabschottung gemeinsam hindurch-
gefÜhrt werden dürfen, ergibt sich in Abhängigkeit von'der jeweitigen CrOne der Rohbau-
öffnung unter Beachtung der geltenden Vorschriften der- Elektrotechnik, insbesonoere
bezüglich der erforderlichen Mindestabstände zwischen den einzelnen Kabeln; er darfjedoch nicht mehr als 60 % der Rohbauöffnung betragen.
Die Kabel dürfen an den öffnungslaibungen anliegen.

DtN 4223:

DIN 4102-1:1998-05

DtN 18180:
DIN 4102-4:1994-03

geltenden Ausgabe)

Bewehrte Dach- und Deckenplatten aus dampfgehärtetem Gas- u\
Richtlinien für Bemessung, Herstellung, Ven endung und prijfung

7

ö

Brandveöalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Prüfungen
Gipskartonplatten; Arten, Anforderungen, prüfung (in der jeweils geltenden Ausgabe)
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassilizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

":l:*#"äiJ;
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3.2.2 Die vor der Kabelabschottung endenden Kabeltragekonstruktionen sind am umgebenden
Bauwerk zu beiden Seiten der Kabelabschottung nach den einschlägigen Regeln zu
befestigen. Die Befestigung muss so ausgebildet sein, dass im Brandfall eine zusätzliche
mechanische Beanspruchung der Kabelabschottung nicht auftreten kann.

3.3 Sicherungsmaßnahmen
3.3.1 Bei Kabelabschottungen in Wänden müssen sich die ersten Halterungen (Unterstützun-

gen) der Kabel beiderseits unmittelbar vor der Kabelabschottung mit Abständen < 13 cm
befinden.

3.3.2 Kabelabschottungen in Decken sind gegen Belastungen, insbesondere auch
Betreten, durch geeignete Maßnahmen zu sichern (2. B. durch
Abdeckung mittels Gittenost).

4 Bestimmungen für die Ausführung

4.1 Verarbeitung der Bauprodukte
4.1.1 Vor dem Verschließen der Restöffnung ist zu prüfen, ob die Belegung der

tung den Anforderungen der Abschnitte 1 .2.6 und 1.2.7 sowie Abschnitt 3.2 entspricht.
4.1.2 Falls die Dicke der Massivwand bzw. der Decke, in die die Kabelabschottung eingebaut

werden soll, weniger als 15 cm bx,t. 20 cm beträgt, ist im Bereich der Rohbauöffnung
eine rahmenartige Aufdoppelung (Aufleistung) der Wand bzw. der Decke auszuführen,
wobei die Brandschutzbauplatten anzudübeln sind (s. Abschnitt 3.1.5).

4.1.3 Bei Einbau der Kabelabschottung in leichte Trennwände ist die Laibung der Wandöffnung
mit einer mindestens 20 cm langen Rohrschale (Wandungsstärke > 2,5 cm) aus Brand-
schutzbauplatten nach Abschnitl2.1.3 zu bekleiden. Die Rohrschalen sind mittig in die
Trennwand einzusetzen.

4.1.4 Vor Herstellung der Kabelabschottung müssen die Laibungen der Bauteilöffnungen gerei-
nigt und entstaubt werden.

4.1-S lm Verlauf der Montage sind sämtliche Zwickel zwischen den Kabeln sowie zwischen den
Kabeln und den Laibungen der Bauteilöffnungen von einer Wandseite bzw. von der
Deckenoberseite aus mindestens 2 cm tief mit einer Dichtungsmasse nach Ab-
schnitt 2.'l .2 zu verfüllen.

4.1.6 Zum Verschließen der Bauteilöffnung ist für Kabelabschottungen mit einem Durchmes-
ser < 21 cm von jeder Seite her ein mindestens 7 cm bzw. für Kabelabschottungen mit
einem Durchmesser zwischen 21 cm und 31 cm von jeder Seite her ein mindestens
1 1 cm dickes Formteil nach Abschnitt 2.2.1 .1 strammsitzend einzubauen (s. Anlagen 1
bis 5).
Unter Venivendung eines Schneidwerkzeuges sind entsprechend der jeweiligen Kabel-
belegung passgenaue Ausnehmungen in den Formteilen herzustellen.
lm Verlauf der Montage sind alle Fugen zwischen den Kabeln und den Formteilen von
einer Wandseite bzw. von der Deckenoberseite aus mindestens 2 cm tief mit einer Dich-
tungsmasse nach Abschnitt 2.1 .2 zu verfüllen.

4.1.7 Zum Verschließen von in den Formteilen hergestellten Öffnungen für einzelne nachträg-
lich verlegte Kabel ist eine Dichtungsmasse nach Abschnitt 2.1.2 zu venrvenden, sofern
die verbleibende Öffnung zwischen dem nachverlegten Kabel und der Wandung des
Formteils schmal ist. Bei Nachbelegungsmaßnahmen in größerem Umfang sind neue
Formteile entsprechend Abschnitt 2.2.1 .1 einzusetzen.

4.1.8 Falls Kabelbündel durch die Wandabschoftung hindurchgeführt werden, die aus parallel
verlaufenden, dicht gepackten und miteinander fest verschnürten, vernähten oder ver-
schweißten Kabeln bestehen, brauchen die darin befindlichen Zwickel nicht mit Dich-
tungsmasse ausgefüllt zu werden, sofern die Außendurchmesser der einzelnen Kabel des
Bündels nicht größer als 21 mm sind und der Durchmesser des Kabelbündels nicht mehr
als 10 cm beträgt.

ä:'ff:,"lilX;
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Diese Kabelbündel dürfen auch durch mindestens 25 cm dicke Kabelabschottungen in
mindestens 20 cm dicken Decken hindurchgeführt werden, wobei auf der Deckenober-
seite ggf. eine rahmenartige Aufleistung entsprechend Abschnitt 3.1.5 so anzuordnen ist,
dass die unmittelbar an die Kabelabschottung angrenzende Deckendicke mindestens
25 cm beträgt (s. Anlage 5).

4.2 Sicherungsmaßnahmen
Bei Kabelabschottungen müssen ggf. sicherungsmaßnahmen gemäß Abschnitt 3.3 ange-
ordnet werden.

Ubereinstimmungsbestätigung
Der unternehmer, der die Kabelabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt, muss fürjedes Bauvorhaben eine übereinstimmungsbestätigung äusstellen, mii der er bescheinior.
dass die von ihm ausgeführte Kabelabschottung den Eestimmungen dieser allgemeinän
bauaufsichtlichen Zulassung entspricht (ein Muster für diese Bescheinigung s. Anlage 71.
Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen we-iterläitung ai die
zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.

Bestimmungen für die Nachbelegung

werden durch Herausnahme .von Formteilen öffnungen für nachträglich zu verlegende
Kabel geschaffen, sind die verbleibenden Hohlräume in gesamter schottdicke mit aüs den
Formteilen nach Abschnitt 2.2.'1.1 hergestellten pass-siücken zu verschließen; alle zwi-
schenräume und die Zwickel zwischen den Kabeln und den pass-stücken sind mit einer
Dichtungsmasse nach Abschnitt 2 .1.2 von einer wandseite bzw. von der Deckenoberseit,e
aus mindestens 2 cm tief auszufüllen.

5

Meske
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8€ton, Stahlbeton
bzw. Porenbeton

d<210mm :5 h> 70mm
2lommsd<3lOmm :c h> | lomm
r: 50mm'FEP Rund-Kabelschott 5 90'

mit Formteilen aui'tEP Schaum plus.

fT-
l o l

al ,/-)l
t N l

l n l- r F . l
:  3 l

t-äl
t l
t o l

a t  o l
t N l

| ,'r I-r-r

. bei Durchführung von Kabelbündeln
hd>200=)25Ghd<ha<5omm

Alle Zwickel und Fugen
mit 'FEp Ma5ie. b.t!r. Dieacryl
deckenob€.5eit5 mind.
20mm tief verfülh

Alle MaBe in mm

Deurechea lssritut

für Bautechnik

Kabelabschottung:' FEp Rund-Kabelschott S 90.
derfeuerwiderstandsklasse 5 90 nach DIN 4.102-9

Decken a bschottung bei Deckenstärken >2OOmm

Anlage 4 zur
Zulassung

Nr.:Z-19.15-1347
vom 13.09.2005



Kalzium-Silikat- b.,'..
ciprfaJerplatten

'FEP Rund-Kabel5<hott 5 9O'
mit Formteilen aus
'FEP Schaum Plur'

8eton, Stahlbeton
bzw. Porenbeton

Alle Zwickel und Fugen
mit 'FEP Masre' ban. Dieacryl
deckenobeneits mind.
20mm tief verfollt

Alle Maße in mm

,ru
hd>lsomm '+ ZOOhdshasSOmm

'bei Durchführung von Kab€lbündeln:
hd>200mm = 2sGhdsha<somm

di2lomm +h> TOmm
2l0mmsds3lomm =h>1 lomm
5: 50mm

Kabelabschottung:. FEp Rund-Ka belschott S 90.
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4,|02-9

Deckenabschottung bei Deckenstärken 150-200mm

Anlage 5 zur
Zulassung

Nr.:Z-19.15-1347
V.rrYi  ,12 n^ t r^a\E



Formtei l  aus 'FEP Schaum plus.

Schnitt

Ansicht

Alle Maße in mm

D"ur."h". lo"ttlot

. für Bsutecttorrl

Bauteil-
Öffnung

a d
(mm)

du

o
(mm)

do

o
(mm)

h

(mm)
52 55 o l 70

80 70
107 1 1 0 1 1 5 70
t J l 136 142 70
158 t oz 't68 70
202 206 70
250 254 zo5 1 1 0
300 304 5 t 5 1 ' t0

d < ttomm > du > d i :mrn >lo > d+-Iilfr
d > ttomm = du > dJlqrmldo > d+lömfr
d > 210mm = du > d + 4m;;;o >?;lJ;;
h>  Tomm fü rd i eo f f i
h > 110mm für die a aauteitotnung 210=Ef ä;;

Kabelabschottung:.FEp Rund-Kabelschott S 90.
der [euerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4lO2-9

Anlage 6 zur
Zulassung

Nr.:Z-19. t  5-1347
vom 13.09 2OOS



Übereinstimmungsbestätiqung

Name und Anschrift des unternehmens, das die Kabelabschottung(en) (Zulassungs-
gegenstand) hergestellt hat
Baustelle bzw. Gebäude: ....
Datum der Herstellung: ....
Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Kabelabschottung(en): S ...

"r Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum)

(Diese Bes-cheinigung ist dem Bauherrn zur ggf
zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen. )

Hiermit wird bestätigt, dass

- die. Kabelabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse s ... zum Einbau in wände*)' und Decken*)der Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich aller Einzelheiten tacfrgeiecht
yF {tef Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichflichen Zuüssung
Nr.: Z-19.15-.... des Deutschen Instituts für 

-Bautechnik 
vom .... lrna-ggf.-0",.Bestimmungen der Anderungs- und Ergänzungsbescheide vom .... I Ä"rg.i;ii unoeingebaut wurde(n) und

- 
!i9 tyr die Herstellung des Zurassungsgegenstands venvendeten Bauprodukte (2.8.
schottmassen, Mineralfaserplatten, Rätrmen; entsprechend den Bestimmung"n'-our.
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeic'hnet waren.

Kabelabschottung
"FEP Rund-Kabelschott S 90"

der Feuerwiderstandsklasse Sg0 nach DIN 4iO2-g
-; Übereinstimmungsbestätigung - vom 13.09.2005

ru:H:,:r:li




